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Beitragsordnung des Tennisclub Blau-Weiß Issum e.V. 
  
 
Familienbeitrag (Jugendliche bis einschl. 18 Jahre bzw.  
Schüler Studenten und Auszubildende bis einschl. 25 Jahre)                           340,-- € 
 
Erwachsene                    170,-- €  
 
Schüler, Studenten und Auszubildende (bis einschl. 25 Jahre)                         75,-- €  
 
Jugendliche (bis einschl. 18 Jahre)                              50,-- € 
 
Fördermitgliedschaft                      50,-- €  
 
Passive Mitglieder                                   40,-- €  
 
Umlage (für Platzherrichtung)                 40,-- €  
 
Schnuppermitgliedschaft und Zweitmitgliedschaft Erwachsene                     50,-- €  
 
Schnuppermitgliedschaft und Zweitmitgliedschaft Kinder bis 18 Jahre        25,-- € 
  
 
Der Familientarif findet auch Anwendung für Paare und deren Kinder, wenn das Paar 
in eheähnlicher Gemeinschaft zusammenlebt. Paare, die diese Regelung für sich in 
Anspruch nehmen möchten, müssen den Vorstand entsprechend informieren. 
Die Fördermitgliedschaft dient der Bindung von Spielern, die für den Verein von 
großer Bedeutung sind oder für die aus sozialen Gründen eine Vollmitgliedschaft 
nicht darstellbar ist. Über die Vergabe dieser Mitgliedschaft entscheidet der Vor-
stand.  
Die Umlage ist von allen aktiven Mitgliedern zu zahlen, die am 01.01. eines Jahres 
das 16. Lebensjahr vollendet haben. Als Alternative kann ein Arbeitseinsatz von 4 
Zeitstunden erbracht werden.   
Die Schnuppermitgliedschaft ist auf ein Jahr begrenzt. Die Zweitmitgliedschaft setzt 
die Vollmitgliedschaft in einem anderen, dem TVN zugehörigen Verein voraus.  
Sofern die Entrichtung des Mitgliedsbeitrags gegen Rechnungsstellung erfolgt, wird 
gem. Jahreshauptversammlung vom 04. März 2004 eine Bearbeitungsgebühr in Hö-
he von EUR 5,-- erhoben.  
Nach § 5 der Satzung des TC Blau-Weiß Issum e.V. ist der Austritt nur zum 31.12. des 
laufenden Jahres möglich.  Der Beitrag ist für das ganze Jahr ohne Abschlag zu zah-
len.  
 
Diese geänderte Beitragsordnung wurde auf der außerordentlichen Mitgliederver-
sammlung am 20. Juni 2018 beschlossen und tritt zum nächsten Beitragseinzugs-
termin im Jahr 2019 in Kraft. 
 


